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RS OGH 1962/10/10 7Ob193/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1962

Norm

ABGB §1295 Ia3b

ABGB §1323 C1

Rechtssatz

Kein rechtswidriger Kausalzusammenhang, wenn der Eigentümer des beschädigten Personenkraftwagens es unterläßt,

während der Reparaturzeit für die Durchführung seiner Geschäfte einen Mietwagen oder ein anderes geeignetes

Verkehrsmittel zu benützen und ihm so ein Geschäftsgewinn entgeht.

Entscheidungstexte

7 Ob 193/62
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Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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